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Musterbauordnung 2016 
Auswirkungen des Urteils des EuGH in Rechtssachen C100/13  
auf das Bauproduktenrecht und die Baupraxis

1 Nationale und europäische Bauprodukte 
in der bisherigen Verwaltungspraxis
Die Länder definieren das sicherheitsrechtliche 
Anforderungsniveau an bauliche Anlagen bis-
lang in ihren Landesbauordnungen sowie in den 
darauf beruhenden Vorschriften und regeln kor-
respondierend hierzu Anforderungen an Baupro-
dukte in Form Technischer Baubestimmungen 
[1]. Letztere werden in Listenform als technische 
Regeln vom Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) oder in der Liste Technischer Baubestim-
mungen vom jeweiligen Land bekanntgemacht. 
Im Geltungsbereich der Bauproduktenrichtlinie 
89/106/EWG (BPR) beziehungsweise der am 
24. Juli 2011 in Kraft getretenen Bauprodukten-
verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO) en-
thielt vor allem Teil 1 der Bauregelliste B natio-
nale Zusatzanforderungen an Bauprodukte, die 
harmonisierten europäischen Produktnormen 
(hEN) unterfallen und die CE-Kennzeichnung tra-
gen. Nach bisherigem System bedarf die rechts-
konforme Verwendung dieser Bauprodukte in 
der Regel eines Verwendbarkeitsnachweises, 
unter anderem in Form einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung (abZ) oder eines allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP), 
sowie der Produktkennzeichnung mit dem „Ü“-
Zeichen. Im Rechtssinn handelt es sich hierbei 
um ein Verwendungsverbot mit Zulassungsvor-
behalt. Der Zulassungsvollzug selbst ist nach 
Artikel 2 Absatz 1 des Abkommens über das 
Deutsche Institut für Bautechnik und den ent-
sprechenden Bestimmungen in den Landesbau-
ordnungen – länderübergreifend – weitgehend 
dem DIBt übertragen. 

2 Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
in Rechtssachen C-100/13 
Mit Urteil vom 16. Oktober 2014 adressierte 
der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
– noch unter dem Rechtsregime der Baupro-
duktenrichtlinie – die deutsche Verwaltungspra-
xis und erkannte in dem in Bauregelliste B Teil 
1 konstituierten Erfordernis einen Verstoß ge-

gen Unionsrecht. Aufgrund der Beschränkung 
der Entscheidung auf die verfahrensgegenständ-
lichen drei Gruppen harmonisierter Bauprodukte 
[2] gestaltet das Urteil zwar nicht unmittelbar 
die Rechtslage, sein im Kern verallgemeinerungs-
fähiger Inhalt führt jedoch zur grundlegenden 
Überarbeitung des bisherigen Systems und be-
deutet eine Zeitenwende für das deutsche Bau-
produktenrecht.
Nach Auffassung des EuGH stellen zusätzliche 
nationale Produktanforderungen für CE-gekenn-
zeichnete Produkte einen Verstoß gegen das 
Marktverhinderungsverbot nach Artikel 6 Absatz 
1 Satz 1 Bauproduktenrichtlinie dar. Ihr Zweck 
sei es, Handelshemmnisse zu beseitigen und 
die freie Vermarktung von Bauprodukten inner-
halb der EU sicherzustellen. Deshalb würden in 
der Bauproduktenrichtlinie die wesentlichen An-
forderungen genannt, denen die Bauprodukte 
genügen müssen. Die wesentlichen Anforderun-
gen würden mit harmonisierten Normen und na-
tionalen Umsetzungsnormen, mit europäischen 
technischen Zulassungen und mit auf Unionse-
bene anerkannten nationalen technischen Spe-
zifikationen umgesetzt. Von der Brauchbarkeit 
von CE-gekennzeichneten Bauprodukten sei in 
Bezug auf die wesentlichen Anforderungen an 
Bauwerke auszugehen. Deutschland habe infol-
ge die europäisch vorgesehenen formalen Ver-
fahren, insbesondere des sogenannten Forma-
len Einwandes nach Artikel 5 Absatz 2 der Bau-
produktenrichtlinie beziehungsweise des 
Schutzklauselverfahrens nach Artikel 21 dieser 
Richtlinie, zu nutzen, um gegen erkannte Män-
gel in harmonisierten Produktnormen vorzuge-

hen. Kurzum: Die nationale Kompetenz der Mit-
gliedstaaten, (verhältnismäßige) Regelungen für 
die Bauwerkssicherheit festzulegen, ermächtige 
sie nicht zu (pauschalen) zusätzlichen nationalen 
Produktanforderungen.

3 Konsequenzen des EuGH-Urteils
Der Kern der Aussage des Europäischen Ge-
richtshofs, dass den Mitgliedstaaten zwar un-
streitig die Zuständigkeit zur Gewährleistung der 
Bauwerkssicherheit obliege, sie dies aber nicht 
berechtige, einseitig nationale Maßnahmen zu 
ergreifen, welche die europäischen Harmonisie-
rungsbestrebungen quasi obsolet machen, be-
ansprucht auch im Anwendungsbereich der Bau-
produktenverordnung Geltung. Die Arbeitsge-
meinschaft der Bauminister der Länder 
(ARGEBAU) hat daher unmittelbar im Anschluss 
an das Urteil durch ihren hierfür zuständigen 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und Woh-
nungswesen (ASBW) eine Projektgruppe einge-
setzt, die sich seitdem mit den Auswirkungen 
des Urteils und den zu ziehenden Konsequenzen 
auseinandersetzt. 
Die Grenzen der Übertragbarkeit des Urteils auf 
das Rechtsregime der Bauproduktenverordnung 
sind dabei nicht unumstritten [3]. Insbesondere 
die strukturelle Divergenz von Bauprodukten-
richtlinie und Bauproduktenverordnung befeu-
ert den bis heute mit den Wirtschaftsteilneh-
mern und der Europäischen Kommission ge-
führten Diskurs. 
Zweifelsohne ist zu konstatieren, dass der CE-
Kennzeichnung im Bauproduktenbereich mit 
dem Inkrafttreten der Bauproduktenverordnung 
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tatsächlich ein geänderter Erklärungsinhalt zu-
kommt: Statt der Vermutung der Brauchbarkeit 
des CE-gekennzeichneten Produkts in Bezug 
auf die wesentlichen Anforderungen für Bau-
werke, erklärt der Produkthersteller lediglich die 
Konformität der erklärten Produktleistung auf 
Basis der zugrunde liegenden harmonisierten 
Produktnorm. Aufgrund der Verlagerung des An-
knüpfungspunkts für die Leistungserklärung 
kommt es infolge wesentlich auf die Güte der 
harmonisierten europäischen Produktnormen 
an. Dabei bildet nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine einzige harmonisierte Produktnorm tat-
sächlich alle Grundanforderungen an Bauwerke 
ab. Was in Ansehung der erst mit Inkrafttreten 
der Bauproduktenverordnung erfolgten Aufnah-
me von Grundanforderung 7 (Nachhaltige Nut-
zung der natürlichen Ressourcen) noch nicht 
wirklich überrascht, ist in Bezug auf Grundan-
forderung 3 (Hygiene, Gesundheit und Umwelt-
schutz) ernüchternd. So enthält die weit über-
wiegende Anzahl der harmonisierten europä-
ischen Produktnormen keine Regelungen für die 
Feststellung von Produktleistungen in Bezug des 
Gesundheitsschutzes, weil es hierfür unter an-
derem noch keine harmonisierten Prüf- und Be-
wertungskriterien gibt. Auch die Bauprodukten-
verordnung geht – insoweit konsequent – selbst 
von ihrer Unvollständigkeit aus, wie Artikel 19 
mit der Möglichkeit der Beantragung einer Eu-
ropäischen Technischen Bewertung (ETB) be-
legt [4]. Während die Bauproduktenrichtlinie 
demnach noch eine technische Vollharmonisie-
rung der Produktnormen mit dem Ziel der un-
bedenklichen Verwendbarkeit geprüfter und ge-
kennzeichneter Produkte verfolgte, soll die Bau-
produktenverordnung durch die Verwendung 
harmonisierter technischer Spezifikationen ein-
heitliche Verfahren und Kriterien zur Bewertung 
und Angabe der Leistung von Bauprodukten zur 
Verfügung stellen. Es ist sodann Aufgabe des 
Herstellers, nach dem intendierten Produktver-
wendungszweck die im jeweiligen Mitgliedstaat 
zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen erfor-
derlichen Produktleistungen zu identifizieren 
und zu erklären [5]. 
Deutschland hat infolge des Urteils des Europä-
ischen Gerichtshofs der Europäischen Kommis-
sion mitgeteilt, dass es unter Wahrung des bis-

halte und Verfahren auszuschöpfen.

3.1 Die neue Musterbauordnung der Länder 
Als eine Reaktion auf das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs hat die Bauministerkonfe-
renz im Februar 2016 die Musterbauordnung 
der Länder (MBO) geändert. Zentraler Ausgangs-
punkt der Anpassungen ist das (neugefasste) 
europarechtliche Marktbehinderungsverbot nach 
Artikel 8 Absatz 4 der BauPVO. Danach darf ein 
Mitgliedstaat die Bereitstellung auf dem Markt 
oder die Verwendung von Bauprodukten, die die 
CE-Kennzeichnung tragen, weder untersagen 
noch behindern, wenn die erklärten Leistungen 
den Anforderungen für diese Verwendung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat entsprechen. Diese 
Vorschrift wird von Paragraf 16 c der MBO ge-
spiegelt. Künftig darf ein Bauprodukt, das die 
CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenver-
ordnung trägt, nur verwendet werden, wenn die 
erklärten Leistungen den in diesem Gesetz oder 
aufgrund dieses Gesetzes festgelegten Anfor-
derungen für die intendierte Verwendung ent-
sprechen [6]. Damit wird urteilskonform klarge-
stellt, dass weitergehende produktunmittelbare 
Anforderungen an CE-gekennzeichnete Baupro-
dukte unzulässig sind. Die Musterbauordnung 
führt in ihrer Begründung hierzu aus, dass der 
Bauherr sowie die beauftragten Unternehmer 
für die Einhaltung der Bauwerksanforderungen 
verantwortlich sind. Wörtlich heißt es dort: 
Erreichen die erklärten Leistungen nicht (alle) 
das Anforderungsniveau, weichen die Randbe-
dingungen, unter denen die Bauprodukte ver-
wendet werden, von den in der harmonisierten 
technischen Spezifikation vorgesehenen Rand-
bedingungen ab oder sind zu bestimmten Merk-
malen, die sich im konkreten Verwendungszu-

sammenhang auf die Erfüllung der Anforderun-
gen auswirken, keine Leistungen ausgewiesen, 
so müssen die am Bau Beteiligten entscheiden, 
ob die Defizite so gering sind, dass von der Er-
füllung der Bauwerksanforderungen trotzdem 
ausgegangen werden kann. In diesem Fall kann 
das Bauprodukt trotzdem verwendet werden, di-
es entspricht der nicht wesentlichen Abweichung 
für Bauprodukte, die nicht in den Anwendungs-
bereich des § 16c fallen. Entsprechen die aus-
gewiesenen Leistungen nicht (mehr) den  
Bauwerksanforderungen, sollen hingegen die Bau-
aufsichtsbehörden im Einzelfall unter Berücksich-
tigung der materiellen Anforderungen des § 16 
b entscheiden, ob das Bauprodukt dennoch ver-
wendet werden darf [7].
Zusammengefasst wurden folgende wesentliche 
Änderungen der Musterbauordnung beschlos-
sen:
• Differenzierung zwischen Bauprodukten und 

Bauarten sowie zwischen Bauprodukten mit 
und ohne CE-Kennzeichnung [8], 

• Verzicht auf nationale Zusatzanforderungen 
an CE-gekennzeichnete Bauprodukte,

• nationale Verwendbarkeitsnachweise sind 
ergänzend zur CE-Kennzeichnung nicht mehr 
zulässig; Bauartgenehmigungen ersetzen die 
bisherigen „Anwendungszulassungen“,

• für CE-gekennzeichnete Produkte werden 
bestehende bauaufsichtliche Zulassungen 
gegenstandslos, Ü-Zeichen dürfen nicht mehr 
aufgebracht, Verwendbarkeitsnachweise nicht 
mehr gefordert werden; das Ü-Zeichen ver-
liert insoweit seine Gültigkeit,

• Schaffung einer Ermächtigungsgrundlage zur 
Überführung der wesentlichen produktbezo-
genen Regelungen in bauwerksbezogene An-
forderungen,

Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Konsequenzen aus dem EuGH-Urteil

16ORR Dr. Hofer

herigen nationalen Sicher-
heitsniveaus die Herstellung 
vollständiger Europarechts-
konformität anstrebe, auf-
grund der erkannten eu-
ropaweiten Defizite in der 
Umsetzung der Baupro-
duktenverordnung sich 
aber auch vorbehalte, 
sämtliche in Betracht kom-
menden Regelungsvorbe-



22 DABregional | 11 · 16

Bayern | Neues aus der Normung

• Verpflichtung des Bauherrn sowie der Bau-
werksverantwortlichen die zur Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes erforderlichen Nach-
weise und Unterlagen zu den verwendeten 
Bauprodukten und den angewandten Bau-
arten zu erbringen beziehungsweise bereitzu-
halten,

• die Bauaufsichtsbehörde oder der Prüfsach-
verständige sollen, soweit sie oder er im Rah-
men der Bauüberwachung Erkenntnisse über 
systematische Rechtsverstöße gegen die 
Bauproduktenverordnung erlangen, diese 
der für die Marktüberwachung zuständigen 
Stelle mitteilen.

3.2 Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmung
Die wohl wichtigste Neuerung auf Basis der ge-
änderten Musterbauordnung ist die Entwicklung 
der (Muster-)Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VV TB); in ihr gehen zukünf-
tig sowohl die Liste der Technischen Baubestim-
mungen als auch die Bauregellisten A und B so-
wie Liste C auf. Sämtliche in öffentlich-rechtlicher 
Hinsicht relevanten technischen Regeln sollen 
darin erfasst werden; unmittelbar produktbezo-
gene Regeln sollen in bauwerksbezogene An-
forderungen überführt werden. Die Verwaltungs-
vorschrift konkretisiert hierzu die in den Landes-
bauordnungen und darauf beruhenden 
Bestimmungen definierten Anforderungen an 
Bauwerke. Das Deutsche Institut für Bautech-
nik wird die Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen als Muster bekanntmachen 
(Abb. 2). Die Länder können dann durch Anwen-
dungsbefehl in den Landesbauordnungen bezie-
hungsweise durch eigene Fundstellenbekannt-
machung (weitgehend) inhaltsgleich hierauf Be-
zug nehmen. Die (Muster-)Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen wurde Mitte Ju-
li 2016 bei der Europäischen Kommission zur 
Notifizierung eingebracht; das Verfahren ist noch 
nicht abgeschlossen (Stand: 17. 10. 2016). 

3.3 Nutzung formaler Einwände nach 
Artikel 18 der Bauproduktenverordnung
Deutschland hat nach Artikel 18 der BauPVO 
bereits im August 2015 erste formale Einwän-

de erhoben, zunächst gegen sieben im EU-Amts-
blatt bekanntgemachte harmonisierte Normen 
(Gesteinskörnungen, Parkette und Sportböden, 
Tanks, Betonfertigteile sowie Mineralwolldämm-
stoffe), und es beabsichtigt, auch den Klageweg 
zu beschreiten, sofern seitens der Europäischen 
Kommission ablehnende Beschlüsse erlassen 
werden sollten. Bei fast der Hälfte der insge-
samt als mangelhaft bewerteten harmonisierten 
europäischen Produktnormen ist bereits das zu-
grundeliegende Mandat unvollständig beziehungs-
weise unklar, sodass gegebenenfalls (auch) ei-
ne Anpassung der Mandate durch die jeweiligen 
Normungsgremien angestoßen oder auf andere 
Weise herbeigeführt werden muss. 

3.4 Stärkung der Marktüberwachung
Flankiert werden sollten diese Bestrebungen 
durch Maßnahmen der Marküberwachung nach 
Artikel 56 ff. der BauPVOBauPVO; sie stellen 
das notwendige bauproduktenrechtlichen Kor-
rektiv dar, um gegen in den Verkehr gebrachte 
Produkte vorzugehen, die Produktleistungen aus-
weisen, welche – gemessen am intendierten 
Verwendungszweck – den Anforderungen nach 
der Bauordnung, darauf beruhender Rechtsvor-
schriften oder zukünftig der Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen nicht ge-
nügen. Bedeutsam ist vor allem das Schutzklau-
selverfahren nach Artikel 58 der BauPVO, um 
Zugriff auf Bauprodukte zu erhalten, die formal 
im Einklang mit der Verordnung stehen [9], ins-
besondere aufgrund unvollständiger oder man-
gelhafter Mandatierung aber eine Gefahr für die 
Einhaltung der Grundanforderungen an Bauwerke, 
für die Gesundheit oder für die Sicherheit von 
Menschen oder für andere im öffentlichen Inte-
resse schützenswerte Aspekte darstellen. Teil-
weise sieht der Entwurf der (Muster-)Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
bereits jetzt Verwendungseinschränkungen für 
bestimmte Produktgruppen vor.

3.5 Freiwillige Herstellererklärungen
Für den Fall, dass ein Produkthersteller entge-
gen Paragraf 16 c MBO nicht alle erforderlichen 
Produktleistungen erklären kann, weil die zu-
grunde liegende harmonisierte europäische Pro-
duktnorm die Ausweisung entsprechender we-

sentlicher Merkmale nicht ermöglicht, steht es 
ihm frei, eine Europäische Technische Bewer-
tung zu beantragen, die (dann) zu der erforder-
lichen Leistungserklärung berechtigt. Kommt 
die Abgabe einer Paragraf 16 c der MBO ent-
sprechenden Leistungserklärung auf Basis der 
bestehenden harmonisierten technischen Spe-
zifikationen nicht in Betracht, sieht die Begrün-
dung von Paragraf 16 c vor, dass unter Berück-
sichtigung der materiellen Anforderungen von 
Paragraf 16 b entschieden werden soll, ob bau-
aufsichtliche Maßnahmen erforderlich werden. 
Hiermit wird die Verpflichtung der Einhaltung 
der Bauwerksanforderungen nicht etwa auf die 
Bauaufsicht verlagert, angesprochen ist vielmehr 
eine (übergangsweise) rein auf das materielle 
Recht abstellende, bauaufsichtlichen Behand-
lung eines nach den Zielsetzungen der BauPVO 
unerwünschten Zustands [10]. 
Nach der Systematik der Paragrafen 16 b und 
16 c der MBO sowie deren Begründung ist die 
Verwendung von Bauprodukten, die aufgrund 
der zur Verfügung stehenden harmonisierten 
technischen Spezifikationen nicht alle im Ein-
zelfall erforderlichen Produktleistungen ausweisen 
können, grundsätzlich unzulässig, jedoch nicht 
zu beanstanden, wenn die materiell erforder-
lichen Produktleistungen anderweitig nachge-
wiesen sind. Die Korrektheit der Angaben ist 
hierzu in einer technischen Dokumentation nach 
Maßgabe von Paragraf 85 a Absatz 2 Nummer 
6 der Musterbauordnung darzulegen. Teil D 3 
des Entwurfs der (Muster-)Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen sieht vor, auf Ba-
sis dieser Ermächtigungsgründe, die Einhaltung 
der materiellrechtlichen Anforderungen an das 
jeweilige Bauwerk durch eine freiwillige tech-
nische Dokumentation des Herstellers – ergän-
zend zur Leistungserklärung – nachzuweisen. 
Die Regelung korrespondiert mit den bauauf-
sichtlichen Eingriffsbefugnissen und richtet sich 
an die Bauwerksverantwortlichen. 
Um der Darlegungsverpflichtung aus den Para-
grafen 53 Absatz 1, Sätze 3 und 4 und 55 Ab-
satz 1, Sätze 2 und 3 der Musterbauordnung 
gerecht zu werden, wird es nach Produkt, Ein-
bausituation und Verwendungszweck erforder-
lich sein, in einer technischen Dokumentation 
anzugeben, welche technische Regel der Prü-
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fung zugrunde gelegt wurde sowie ob und wel-
che (hierzu ausreichend qualifizierte) Stelle ein-
geschaltet wurde. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit sowie zur Gewährleistung eines 
einheitlichen bauaufsichtlichen Vollzugs sieht 
die (Muster-)Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen Rahmenbedingungen für die 
technischen Dokumentationen vor. Übergangs-
weise sollen auch die den mit Inkrafttreten der 
novellierten Landesbauordnungen erledigten all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen und 
Zulassungen zugrunde liegenden Bewertungs- 
und Prüfungsergebnisse als qualifizierte tech-
nische Dokumentation akzeptiert werden, so-
weit hierdurch die Wahrung der materiell-recht-
lichen Bauwerksanforderungen belegt werden 
kann. 

4 Bewertung und Ausblick
Die Musterbauordnung der Länder und die Mu-
ster-Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen brechen mit der gewohnten Syste-
matik des Produktverwendungsverbots mit Zu-
lassungsvorbehalt. Die sicherheitsrechtlichen 
Anforderungen an bauliche Anlagen sollen nicht 
länger überwiegend mittelbar über produkten-
rechtliche Vorgaben abgebildet, sondern mög-
lichst unmittelbar am Bauwerk geregelt werden. 
Nach den noch erforderlichen Anpassungen der 
Landesbauordnungen und der Inkraftsetzung 
der Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen werden danach statt einer präven-
tiven Kontrolle zukünftig vor allem überwiegend 
repressive Maßnahmen, insbesondere Maßnah-
men der Marktüberwachung, zur Verfügung ste-
hen, um Gefahren für die Einhaltung der Grund-
anforderungen an Bauwerke, für die Gesundheit 
oder Sicherheit von Menschen oder für andere 
im öffentlichen Interesse liegende schutzwür-
dige Aspekte wirksam zu begegnen. 
Zur Einhaltung der materiell-rechtlichen Anfor-
derungen sind die Bauwerksverantwortlichen 
gefordert, entsprechend leistungsfähige Pro-
dukte nach den Vorgaben der Bauordnung, den 
davon abgeleiteten Rechtsvorschriften sowie 
insbesondere der Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen auszuwählen. Wäh-
rend es auf der Seite der Produktverwender da-
mit zu einer Intensivierung der Eigenverantwor-

tung in Bezug auf die fachgerechte Produktaus-
wahl kommt, sind die Produkthersteller einem 
hoheitlichen Zugriff soweit entzogen, als im Be-
reich harmonisierter Produktregelungen weiter-
gehende produktunmittelbare Anforderungen 
zukünftig ausscheiden [11]. Die Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen wird 
daran zu messen sein, inwieweit es gelingt, die 
bis dato nicht wegzudenkende Verknüpfung der 
Bauwerkssicherheit mit unmittelbaren Produk-
tanforderungen nach nationalen Produktnormen 
zu durchschlagen. 
Damit nach europäisch harmonisierten Normen 
in den Verkehr gebrachte Bauprodukte auch zu-
künftig umfassend in deutschen Bauwerken Ver-
wendung finden können, müssen die (auch schon 
bislang) bestehenden Bauwerksanforderungen 
zukünftig möglichst umfassend in die europä-
ische Normung einfließen. Die Option der Be-
antragung einer Europäischen Technischen Be-
wertung kann insofern nicht die Heilung eines 
krankenden Normungssystems erwirken, son-
dern nur punktuell Symptome lindern. Die Eu-
ropäische Technische Bewertung wird langfri-
stig nur dort regelmäßig sinnvoll zum Einsatz 
kommen können, wo nach Wunsch des Produk-
therstellers im Verhältnis zu bestehenden har-
monisierten technischen Spezifikationen neue 
oder innovative Produktleistungen erklärt wer-
den sollen. Sie sollte im Übrigen die Ausnahme 
in einem funktionierenden Normungssystem 

darstellen und kann insbesondere nicht die an 
den Grundanforderungen der Bauproduktenver-
ordnung an Bauwerke zu orientierende Man-
datserstellung sowie die anschließende Über-
prüfung des erarbeiteten Normwerks ersetzen 
[12].
Eine im bauaufsichtlichen Kontext nachhaltige 
Verbesserung der harmonisierten europäische 
Produktnormen erfordert insofern auch, die be-
stehenden Normungsabläufe zu analysieren und 
gegebenenfalls neu zu bewerten. Schon bei der 
Mandatierung einer harmonisierten europäischen 
Produktnorm sollte verstärkt darauf hingewirkt 
werden, dass ein Hersteller zukünftig alle erfor-
derlichen Produktleistungen erklären kann, die 
nach den Bauwerksanforderungen aller Mitglied-
staaten und dem intendiertem Produktverwen-
dungszweck erforderlich werden. Hierzu ist ent-
weder der Anwendungsbereich von harmoni-
sierten europäischen Produktnormen konkreter 
zu fassen oder alle nach den Bauwerksanforde-
rungen der Mitgliedstaaten relevanten wesent-
lichen Merkmale zu beachten. Insofern wird es 
bei allen im Rahmen der europäischen Normung 
Beteiligten zu einem Umdenken kommen müs-
sen, wenn das Ziel der BauPVO, durch harmo-
nisierte technische Spezifikationen zur Angabe 
der Leistung von Bauprodukten das reibungs-
lose Funktionieren des Binnenmarkts zu errei-
chen [13], tatsächlich Realität werden soll.
 nnnDr. Christian Hofer
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Der junge Architekt  
Grundlagen und Praxis für die Selbstständigkeit

Das nunmehr bereits in der 5. Auflage erschie-
ne Buch »Der junge Architekt« gilt als das Stan-
dardwerk, wenn es um die berufliche Praxis 

und Selbstständigkeit des Architekten geht. Genera-
tionen von Architekten bauen seit 1992 auf das über-
sichtliche Nachschlagewerk, das aktuellstes Wissen 
mit praxisnahen Erläuterungen verbindet.
Anhand eines konkreten Bauvorhabens führt das Buch 
praxisbezogen und aktuell durch die gesamten Lei-
stungsphasen eines Projekts. Systematisch und an-
schaulich sind die einzelnen Arbeitsschritte jeder Pro-
jektphase dargelegt und geben dem selbstständigen 
Architekten praktisches Wissen an die Hand. Jeder 
Einzelschritt vom ersten Kontakt mit dem Bauherrn 
bis zur abschließenden Rechnungsstellung wird an-
hand eines Praxisbeispiels detailliert erläutert und mit 
Grafiken, Fotos und Plänen anschaulich und leicht ver-
ständlich dargestellt. 
Die mitgelieferte CD-ROM, auf der sich praktische For-
mulare für Anträge, Bauverträge und Rechnungsle-

gungen befinden, stellt einen besonders wichtigen Be-
standteil des Buches dar. Es finden sich Vorlagen für 
die gesamte Kommunikation mit Behörden, Zuliefer-
firmen, Partnern und Bauherren, die sowohl als Hand-
reichung für den Einsteiger als auch als Checkliste für 
den Profi äußerst nützlich sind. Im Buch werden alle 
Formulare zusätzlich  ausführlich erläutert.
Das Buch richtet sich dabei in erster Linie an Berufsein-
steiger, die erste Schritte auf dem Arbeitsmarkt un-
ternehmen. Aber auch für bereits erfahrene Archi-
tekten bietet es einen einfachen Zugang zum aktuellen 
Stand der Gesetzgebung und zu Verordnungen und 
ihre praktischen Auswirkungen auf die Arbeit des Ar-
chitekten. 
Es handelt sich um einen unerlässlichen Leitfaden, der 
den Architekten unkompliziert und leicht verständlich 
durch alle Phasen eines Bauvorhabens begleitet und 
ihn unterstützt, möglicherweise auftretende Unwäg-
barkeiten direkt im Vorfeld abzuwenden. nnnKoe
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HOAI Tafelfortschreibung  
erweiterte Honorartabellen,  
Heft Nr. 14 aus der Schriftenreihe des AHO

Im August 2016 hat der AHO seine erweiterten 
Honorartabellen für alle Leistungsbilder der 
HOAI vorgelegt. Die grundlegend überarbeite-

te und deutlich erweiterte Neuauflage des Heftes 
Nr 14 der AHO-Schriftenreihe berücksichtigt ne-
ben den Leistungsbildern der Objekt- und Fach-
planungen der HOAI nunmehr auch den gesam-
ten Bereich der Landschaftsplanungen sowie der 
Anlage 1 HOAI (Umweltverträglichkeitsstudie und 
Bauphysik/EnEV). Damit stehen neben den Ta-
felfortschreibungen, wie sie beispielsweise aus 
den RifT Unterlagen aus Baden-Württemberg be-
kannt sind, weitere Empfehlungen zur Vereinba-
rung eines angemessenen Honorars für alle Leis-
tungen zur Verfügung, die oberhalb der in der 
HOAI verpreisten beauftragt werden. 
Hinsichtlich der Weiterberechnung der Honorar-

tafel haben sich die Verfasser dieses Heftes an 
den Berechnungsgrundlagen aus dem Abschluss-
bericht zum Honorargutachten des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Energie vom Dezem-
ber 2012 orientiert. Die dort entwickelten Fak-
toren, die unter anderem die Kostenentwicklung 
sowie den Mehr- und Minderaufwand in den ein-
zelnen neugeregelten Leistungsbildern berück-
sichtigen, sind in die Darstellung eingeflossen. 
Damit steht den Architekten ein fachlich fun-
diertes Regelwerk zur Verfügung. Es kann Im Fall 
von Vorhaben, die die Tafelwerte der HOAI über-
schreiten herangezogen werden, um ein ange-
messenes Honorar mit dem Bauherrn zu verein-
baren. Das Heft kann über die Webseite des AHO 
www. aho.de bezogen werden.
 nnnBlo

AHO Ausschuss der Verbände und 
Kammern der Ingenieure und Archi-
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HOAI – Tafelfortschreibung Erwei
terte Honorartabellen §§ 20.1, 21.1, 
28.1, 29.1, 30.1, 31.1, 32.1, 35.1, 
40.1, 44.1, 48.1, 52.1, 56.1, Anlage 1 
Abs. 1 und 2 
Bundesanzeiger Verlag: 3., vollstän
dig überarbeite Auflage 2016, 60 S.

ISBN: 9783846207109, 21,80 EUR


